
AnleihQbedingungen 
der EUR  10 . 000 . 000,- lnhaber-Teiisch u ldverschreibungen von 2007 (2027)  

Digital Note 
(ISIN-Code I)EODOWLB8GB43 

§7 
Form und Nennbetrag 

f ~ 7 	Die Inhaber- Teilschuldverschreihungen im Gesamtnennbetrag van EUR 
10-000.000,-- sind eingeteilt in auf den inhaber fautende, untereinander 
gieichberechtigte, nicht nachrangige 

2 00 Teifschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 50.pOp,- 
Stiicknummern 001 bis 200 
tdie „Teifschuldverschreibungen"7, 

(2) Die Teilschuldverschreibungen sind für ihre gesamte Laufzeit in einer Glohal- 
Inhaberschuldverschreibung verbrieft, die bei der Cfearstream Banking AG 
f„Clearstream"i hinterlegt ist. Die Gfobai - Inhaberscl3uldverschreibung trägt die 
Unterschrift vvn zwei Zeichnungsberechtigten der Westl_B AG („Emittentin") sawie 
eine Kontrollunterschrift. Zinsscheine werden nicht ausgegeben, der Anspruch auf 
Zahfung von Zinsen {§ 2} ist durch die Giobal-Inhaberschuldverschreibung 
mitverbrieft. 	Ein 	Ans pruch 	auf Ausáruck 	und Auslieferung 	einzelner 
Teifschuldverschreibungen und Zinsscheine ist ausgeschlossen. 

(3) Den Inhabern der Teilsc huldverschreibungen („Anleihegläubiger") stehen 
Miteigentumsanteile an der Global - lnhaberschuldverschreibung zu, die in 
tJbereinstimmung mit den Bestimmungen und Regeln der Clearstream und, 
auf3erhaib der Bundesrepublik Deutschland, der Euroclear Bank S.A,IN.V., Briissel 
t„Euroclear"3, und der Clearstream BanlCing S.A. iribertragen werden können. 

§2 
Zinsen 

(1) 	Die Teilschuldverschreibungen werden vam 21.72.2007 an bis zum 
2 1.12.2027 verzinst, Die Zinsen sind vorbehaltiich § 3(4), jeweils am 21.12. (jeweils 
ein „Zinszahltag") zahibar und werden fiir den Zeitraum von einem Zinszahltag 
(einschließlich) bis zum jeweils unmittelbar fvlgenden Zinszahltag (ausschlÍeßi€ch) 
(jeweils eine „Zinsperiode") berechnet. Die Zinsen werden auf der Basis der 
tatsächlich abgelaufenen Tage der Zinsperiode geteilt durch die Anzahl der Tage im 
entsprechenden Jahr berechnet (actuallactua! gemäß ICMA). Der Zinssatz für die 
jeweilige Zinsperiode berechnet sich wie folgt: 



Der Zinssatz beträgt nur dann 6,85°/fl  P.  a., wenn am 1 9. 1 2.2 007 ( der „Feststellungstag" )  der EUR20 (2 0 - J ahres EUf2 Swapsatz in °/o p.a. )  gräf3er ais 4,9 011/o  ist; anderenfalls heträgt der Zinssatz 3,6 4 0/o p, a. Sallte der 1"eststeliungstag 
kein Geschäftstag sein, wird der 1 =eststelfungstag auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschobQn. 

1 2 ;' 	Ais „ E URz O" gilt der 20-Jahres FUR-Swapsatz in °/o p.a., wie er auf der 
Reuters Seite ISDAFIX2 veröffentlicht und von der Berechnrrrngsstefle festgestellt 
wird ( Referenz 11:00 a.m. FrankfurtlErfissel ) . 

( 3 ) 	Fäilt ein Zinszahltag oder der Fälligkeitstag ( § 3 (1  }) nicht auf einen 
Geschäftstag, so erfolgen an diesem Tag fäliige Zahlungen am nächstfolgenden 
Geschäftstag. 

(4 ) 	„Gesçhäftstag" im Sinne dieser Frnissionshedingungen ist ei.n Tag, an dem 
das Trans-European Automated Real-Time GrQss Settlement Express Transfer 
(TARGET) System geöffnet ist. 

1;53 	„Berechnungssteile" im Sinne der Bedingungen ist die WestLB AG 

§3 

Rückzahfungl Fälfigkeit 1 Zahlungen 

(1) Die Teilschufdverschreibungen werden am 2 1 . 1 2.2 027 {„Fälfigkeitstag" )  zum Nen nbetrag zurückgezahit. 

(2) Die 	Ernittentin 	verpfiichtet 	sich, 	Kapital 	und 	Zinsen 	auf 	die Teilschuldverschreibungen bei Fälligkeit in derjenigen frei konvertierbaren und verfügbaren gesetzfichen Währung zu zahlen, ciie zum Z eitpunkt der Zahlung gesetzliches Zahlungsmittei in der 8 undesrepuhlik Deutschiancl ist. Die Zahlungen 
erfolgen durch die Emitterrtin an die Clearstream zur Weiterleitung an die 
Anleihegläu b iger. 

	

t31' 	Zahfungen seitens der Emittentin an die Clearstream hetreien die Emittentin 
in Hdhe der geleisteten Zahtungen von ihren Ver b indfichkeiten aus den Te ilsch u ldversch rei bungen. 

	

447 	!st der Zinszahltag oder der Fäifigk e itstag gemäl3 § 2(3 )  verschoben, ist der 
Anleihegläuhiger nicht berechtigt, Zinsen oder eine andere Fntsc h ädigung wegen einer soichen Zahlungsverzögerung zu verlangen, 

	

( 5 ) 	Die in § 801 Abs. 1  Satz 1  BGB Festgesetzte Vorlegungstrist wird auf 1 0 Jahre abgek ü rzt. 

	

( 6 ) 	Die 	Emittentin 	ist 	berechtigt, 	jederzeit 	auch 	ohrie 	äffentfiche Bekanntmachung Teilschuldverschre .ib ungen am Markt oder in sonstiger Weise zu 
erwerben undloder w€eder zu verkaufen. 

~ 



§4 
Begebung weiterer 5chtridverschreibungen 

Die Emittentin behält sich vor, jederzeit eine oder mehrere weitere Em#ssiQn{en) von 
Teilschuldverschreibungen zu in jeder Hinsicht identischen mit den hierin 
niedergelegten Bedingungen aufzulegen. Die zu identischen Bedingungen 
begebenen Teilschuldverschreibungen gelten ais eine einheitliche Emissian mit den 
ursprünglich oder früher begebenen Tei€schuldverschreib ungen und sind vo!€ mit 
diesen austausc h bar. 

§5 

Beka nr€trnachungen 

A€le die Tei€schuldverschreibungen betreffenden Bekanntmachungen erfolgen durch 
Veröffentlichung in mindestens einem überregionalen Pflichtb€att der Börse, an der 
die Teiischuldverschreibungen notiert sind. 

§ó 
Anwendbares Rec ht 1 Erfiillungsart I Gerichtsstand 

(1) 	Form und inhalt der Teiischu€dverschreibungen sowie die Rechte und 
Pf€ichten der Emittentin und der Inhaber von Teilschuldverschreibungen bestimmen 
sich nach dem Recht der Bundesrepublik Dbutsch€and. 

(2] 	Erfüllungsort für alie sich aus diesen Anleihebedingungen ergebenden Ver- 
pfiichtungen der Emittentin und der ln haber von Teilschu€dverschreibungen ist D ü sse€dorf. 

f37 	Gerichtsstand 	für 	aJie 	Rechtsstreitigkeiten 	aus 	den 	i n 	diesen 
An€eihebedingungen geregelten Angelegenheiten ist Düsseldorf. 

§i 
5a€vatorische Klausef 

Sollte eine der Bestimmungen dies e r Anleihebedirtgungen ganz oder teilweise un- 
wirksam oder undurchführbar sein, so werden hiervon die anderen BestimmunØe n  nicht beeinträchtigt. Eine durch die U nwir€csamkeit einer Bestimmung dieser 
An€eihebedingungen etwa entstehende 1_ücke ist im Wege der ergänzenden Ver- 
tragsauslegung unter 8erücksichtigung der lnteressen der Beteitigten sinngemäß 
auszu#tillen. 
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